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Informationsfreiheit: Ihre Anfrage vom 1. Juni 2020 „Anweisung zur Verpackung von 
Aufnahmeblättern/Strafzetteln“ an das Polizeipräsidium Karlsruhe
-Sachstandsmitteilung-
Frag den Staat #187727
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in obiger Angelegenheit haben wir mit Schreiben vom 21. Januar 2021 die erbetene 
Stellungnahme des Polizeipräsidiums Karlsruhe erhalten. Darin wurde uns mitgeteilt, 
dass es keine schriftliche Anweisung o.Ä. zum Eintüten von Strafzetteln gebe. 
Die Berufung auf die Schutzgründe § 4 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 6 LIFG wird dami t be-
gründet, dass es sich beim Eintüten der Strafzettel um einen internen (mündlichen) 
Beratungsprozess handele, zu dem keine schriftlichen Dokumente angefertigt wur-
den. Diese Vorgehensweise hänge mit Belangen der öffentlichen Sicherheit zusam-
men. 
Ein Anspruch nach LIFG ist aus unserer Sicht mangels amtlicher Information nicht 
gegeben. In diesem Fall bedarf es auch keiner Angabe von Schutzgründen.



- 2 - 

 
 

Wir hoffen, Ihnen damit weitergeholfen zu haben. 

 

Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag des Landesbeauftragten für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 


